
STREIT 2196 

Urteil 
ArbG Berlin§§ 8, 18 Abs. 2 LGG Berlin, 
Art. 33 Abs. 2 GG, 3 Abs. 2 und 3 GG, 
Art. 2 Abs. 1 und 4 der Richtlinie 
76/207/EWG 
Quotenregelung in Berlin rechtswirksam 

Die in§ 8 Abs. 2 LGG Berlin normierte Quotenre­
gelung verstößt nicht gegen Art. 2 Abs. 1 und 4 der 
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeimchaften 
v. 9.2.1976, sie ist auch mit Art. 3 Abs. 2 und 3 GG 
vereinbar. 
Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 10.1.1996 - 19 Ca 
22.236195 - (nrk) 

Aus dem achverhalr: 
Die Parteien streiten darüber, ob der Klägerin ein Anspruch 

auf Beförderung zustehe. Die im Jahr 1948 geborene Klägerin ist 
seit 15 Jahren bei dem Bezirksamt beschäftigt. Derzeit erhält die 
Klägerin in Vgr. III BAT eine monatliche Bruttovergütung von 
etwa 6.500,- DM. 

Mir Schreiben vom 26. Juni 1994 bewarb sich die Klägerin 
um die im Armsblatt von Berlin ausgeschriebene Stelle des Ver­
waltungsleiters/der Verwaltungsleiterin des F. (Vgr. Illllla BA TI. 
Die ausgeschriebene Stelle gehört zu einer Vergütungsgruppe, in 
der Frauen unterrepräsentiert sind. In der Ausschreibung heißt es 
zum Arbeitsgebiet und zu den Anforderungen: 

,,Arbeitsgebiet: Die Gesamtleitung der Verwaltung des F., 
einer kulturellen Einrichtung, in der unter anderem die 
Volkshochschule, das Kunstamt und die Musikschule ihre 
Aktivitäten entfalten. Im Haus befindet sich außerdem eine 
Zweigstelle der Stadtbücherei sowie eine Seniorenfreizeitstät­
te. Darüber hinaus Verwalrungsleitung des Cencre Bagatelle 
und Koordinacor(in) für das Musische Zentrum. Koordina­
tionsaufgaben für die Verwaltungsreihe 'Reinickendorfer 
Sommer'. 
Anforderungen: Gesucht wird eine engagierte, belastbare 
Persönlichkeit mit einschlägiger Erfahrung in Verwaltung 
und Organisation auf dem Kultursektor. Darüber hinaus 
sollten Kooperationsbereirschafr, Kreativität bei Problemlö­
sungen, Verhandlungsgeschick sowie Erfahrungen auf dem 
Gebier der Personalführung vorhanden sein. Das Aufgaben­
gebier erfordert ein Engagement, das auch die Bereitschaft zu 
Abend- und Wochenenddiensten einschließt. Fremdspra­
chenkenntnisse sind erwünscht." 

Die Klägerin hatte ihren Bewerbungsunterlagen unter ande­
rem einen Lebenslauf beigefügt, aus dem sich ihr beruflicher 
Werdegang im einzelnen entnehmen läßt. Außerdem lag den 
Unterlagen der letzte über die Klägerin erstellte Dienstleistungs­
bericht, in dem die Klägerin mir ,,sehr gut" beurteilt worden war, 
bei. Die Klägerin war in der Zeit von 1980 bis 1987 als Ausbil­
dungsleiterin beim Bezirksamt, seit 1987 als Frauenbeauftragte 
tätig. Die Klägerin konzipiert und organisiere seit drei Jahren den 
sog. ,,Charlottenburger Frauenfrühling" selbständig. Sie veran­
laßt eine Vielzahl von Gruppen zur Teilnahme, koordiniert die 
Beiträge aller Beteiligten und sorgt für die Werbung sowie für 
einen reibungslosen Ablauf der Veranstalrung. Ferner leitet die 
Klägerin ein ABM-Projekt mir einer Historikerin, einer oziolo­
gin und einer Verwaltungskraft. Darüber hinaus betreut sie eine 
Praktikantin. 

Auf die Ausschreibung hatten sich zunächst 33 Bewerberin­
nen und Bewerber gemeldet, von denen nach Sichtung der Be-
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werberunterlagen I I Konkurrenten zu einem Vorstellungsge­
spräch eingeladen wurden. 

Der (von dem Beklagten später ausgewählte) Mitbewerber 
Herr 8., 33 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt als Beamter im 
Bezirk ... tätig, er erhielt Besoldung nach der Besoldungsgruppe 
A 9. Herr 8. nahm seit 1987 Organisationsaufgaben für die 
,,Sreglirzer Woche" wahr; außerdem arbeitete er bei der Ab­
schiedsfeier der Alliierten, bei der Organisation der „Bezirkswo­
che" zur 750-Jahr-Feier Berlins und bei den'Veranstalrungen zur 
,,E 88 - Berlin Kulrurhauprsradr Europas" mir. 

In der Bezirksamtsvorlage werden folgende Gründe für die 
Entscheidung angegeben: 

,,In der Unterhaltung wirkte Herr 8. sicher, sachlich infor­
miert und mir den Problemen in dem Arbeitsgebiet vertraut. 
In der Problemanaylse in bezug auf das Bedingungsfeld und 
den Umgang mir fehlenden Finanzressourcen sowie beim 
Entwickeln neuer Ideen agierte er eigenständig, präzise, klar, 
problemorientiert und überzeugend. 
Im Unterschied zu den drei in die engere Auswahl genom­
menen Mitkonkurrenten konnte Herr B. in dem Gespräch 
seine Verwaltungskenntnisse aufgrund jahrelanger Praxis im 
Bezirksamt und einer abgeschlossenen Verwalrungsausbil­
dung deutlich machen. Außerdem gelang es ihm überzeu­
gend, die umfangreichen Erfahrungen in unterschiedlichen 
Bereichen der Kulturorganisation, die er durch langjährige 
Organisation von Veranstaltungen unterschiedlicher Größe, 
u.a. der selbständigen Organisation der Sreglirzer Festtage, 
erworben hat, kompetent und anschaulich zu vermitteln. Es 
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wurde klar, daß Herr B. im Rahmen dieser Aufgaben sowohl 
Personal selbständig geführt hat, aber vor allem auch eigen­
ständig, z.B. mir Sponsoren und Künstlern, verhandelt hat. 
Die von ihm vorgetragenen Ergebnisse seiner Arbeit im 
Veransraltungsbereich (Sreglirzer Woche und Abschied der 
Alliierten), die auch schriftlich dokumentiere sind, fundieren 
die o.g. Kompetenzen. 
Er äußerte sehr realistische und praxisnahe Vorstellungen von 
der Gestaltung des Arbeitsgebietes. Es bestand Übereinstim­
mung bei allen Beteiligten der Kommission, daß der Bewer­
ber sich kompetent über alle angesprochenen Bereiche äußer­
te. Herr B. ließ im Gespräch erkennen, daß er die kulturelle 
Situation und die lokalen Gegebenheiten in R. sehr gut 
kennt, wobei ihm zugute kommt, daß er in R. wohnt und 
langjähriger Mieter im Märkischen Viertel war. Auch auf­
grund dieser Kenntnisse und der einschlägigen Berufserfah­
rungen darf begründet angenommen werden, daß sich Herr 
B. in das neue Aufgabengebiet zügig einarbeiten wird." 

Mir Schreiben vom 8.2.1995 beanstandete die Frauenvertre­
terin des Bezirksamts R. den Besetzungsvorschlag gern. § 18 LGG 
Berlin und führte unter Bezugnahme auf die Vorstellungsgesprä­
che deraillierc aus, daß sie die Bewerberin zu 5., die Klägerin, und 
eine weitere Bewerberin für besser qualifiziere halte als den ausge­
wählren männlichen Bewerber. Die erhobenen Einwände wies 
der Beklagte zurück. Hinsichtlich der Klägerin führte der Beklagte 
u.a. aus, den von der Frauenverrrererin angeführten Verwaltungs­
lehrgang II habe die Klägerin nach eigenen Angaben nur lücken­
haft besucht. Im übrigen liege die Klägerin außerhalb des Anfor­
derungsprofils; gesucht werde eine Verwaltungsleitung und keine 
Pädagogin. 

Daraufhin beansrandere die Frauenvercrererin den Beset­
zungsvorschlag bei der Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen. 
Diese erklärte die Beanstandung für zulässig und begründet und 
bar um erneure Entscheidung unter Beachtung der Rechtsauffas­
sung der Senatsverwaltung. 

In dem Schreiben wird u.a. ausgeführt, daß wesentlich glei­
che Tatsachen - nämlich die Erfahrungen der Klägerin bei der 
Organisation von Veransraltungen - nicht in gleicher Weise 
berücksichtigt worden seien wie bei dem ausgewählten Bewerber. 
Darüber hinaus sei dieser mit seiner Besoldung nach Besoldungs­
gruppe A 9 am weiresren von der ausgeschriebenen Vergütungs­
gruppe entfernt. Ferner seien die Personalakten der sich im öf­
fentlichen Dienst befindenden Bewerber nicht angefordert, je­
denfalls aber nicht ausgewertet worden. 

Am 19.5.1995 wurde die Personalakte der Klägerin angefor­
dert. Mit Schreiben vom 19.6.1995 teilte der Beklagte der Frau­
enverrrererin unter näherer Begründung mir, daß es auch nach 
erneuter Prüfung der Sachlage bei dem ursprünglichen Beset­
zungsvorschlag bleibe. Zur Begründung wird u.a. auf die bei dem 
ausgewählten Bewerber „vorliegenden langjährigen Verwaltungs­
erfahrungen" sowie auf die gerade im „Bereich der Kulturorgani­
sation" wesentlich einschlägigeren Erfahrungen über einen länge­
ren Zeitraum als die genannten Bewerberinnen verwiesen. Die 
Erfahrungen der Klägerin mit dem „Charlottenburger Frauen­
frühling" seien berücksichtigt worden; sie seien aber von anderer 
Qualität, organisatorisch und in quantitativem und qualitativem 
Bezug zur Veranstaltung. Zu den Personalakten wird ausgeführt: 

,,Die Personalakten der Unterlegenen sind ausgewertet wor­
den und haben z.B. hinsichtlich der dienstlichen Beurteilung 
keine nennenswerte Unterschiede ergeben." 
Am 14.7.1995 beschloß der Beklagte, den Bezirksamtsbe­

schluß vom 31.1.1995 in seinem vollen Wortlaut zu bestätigen, 
(u.a. heiße es): ,, ... , daß an dem Besetzungsvorschlag zugunsten 
des Herrn B. festgehalten wird, da die Personalentscheidung 
entsprechend dem Grundsatz der Besrenauslese durchgeführt 
worden isr." 
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Mir einem bei Gericht am 17.7.1995 eingegangenen Antrag 
auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung begehrte die Klägerin, 
dem Beklagten einstweilen zu untersagen, die srreitbefangene 
Stelle vor einer Entscheidung im Hauprsacheverfahren zu beset­
zen. Der Antrag (Az.: 19 Ga 21512/95) wurde vom Gericht durch 
Urteil vom 26.7.1995 mit der Begründung zurückgewiesen, daß 
es an einem Verfügungsgrund fehle. Die Entscheidung ist rechts­
kräftig. 

Der ausgewählte Bewerber wurde aus dem Beamtenverhält­
nis entlassen; er hat einen Arbeitsvertrag mir einer Vergütung 
nach Vgr. III BAT erhalten. 

Mir ihrer am 21.7.1995 bei Gerichr eingegangenen Klage 
begehre die Klägerin ihre Beförderung auf die Position der Ver­
waltungsleiterin des F. Die Klägerin trägt vor: Ihre Qualifikation 
sei derjenigen des ausgewählten Bewerbers zumindest gleichwer­
tig. Sie erfülle die Anforderungen nach der Stellenausschreibung. 
Bereits in der Zeit von 1980 bis 1987 habe sie als Verantwortliche 
für die gesamte Aus- und Weiterbildung der achwuchskräfre 
unter Beweis gesrellr, daß sie eine engagierte und belastbare 
Persönlichkeit sei. Ohne einschlägige Erfahrungen in der Verwal­
tung härte sie auch den Bereich der F rauenbeaufrragren nicht 
selbständig auf- und ausbauen und zu einer anerkannten Institu­
tion machen können. Verhandlungsgeschick und Kreativität sei­
en notwendig gewesen, um eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Gruppen zu einer Teilnahme am „Charlortenburger Frauenfrüh­
ling" zu motivieren. Ihre Kooperationsbereitschaft und -fähigkeir 
zeige sie in ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit durch ihre 
Zusammenarbeit mir den Mitgliedern der Bezirksverwaltung, mit 
allen Abteilungen des Bezirksamts, mir den Senatsverwaltungen 
und sonstigen Behörden, Insritutionen, privatwirtschaftlichen 
Betrieben sowie der Volkshochschule. Der ausgewählte Bewerber 
sei nicht besser qualifiziere. 

Die Klägerin beantragt, 
den Beklagten zu verurteilen, ihr die im Amtsblatt von Berlin 
ausgeschriebene Angestellten-Stelle der Verwaltungsleiterin 
des F. (Vergütungsgruppe Ill/lla BAT) zu übertragen. 

Aus den Gründen: 
Die zulässige Leisrungsklage ist begründet. Der 

Klägerin stehe gegen den Beklagten ein Anspruch auf 
Übertragung der im Amtsblatt von Berlin ausge­
schriebenen Angescellcen-Scelle der Verwaltungsleite­
rin des F. aus§ 8Abs. 2 LGG-Berlin vom 31.12.1990 
(GVBI. S. 8) i.d.F. vom 21.6.1994 (GVBI. S. 182) 
i.V.m. Are. 33 Abs. 2 GG zu. 

1. Die Klägerin kann ihren Anspruch vor allein 
auf die verfassungsgemäße Vorschrift des § 8 Abs. 2 
LGG stützen. Danach sind Frauen, deren Qualifika­
tion der der männlichen Mitbewerber gleichwertig 
ist, gegenüber männlichen Mitbewerbern unter 
Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit so lange bevor­
zuge zu befördern, bis in den höheren Besoldungs-, 
Vergütungs- oder Lohngruppen der betreffenden 
Laufbahn oder Berufsfachrichtung der Einrichrung 
nach § 1 der Anteil der Frauen mindestens 50 % 
beträgt. 

a) Aus§ 8 Abs. 2 LGG folge ein subjektives Reche 
der Frau auf Beförderung, sofern die dort genannten 
Voraussetzungen vorliegen und die Einzelfallgerech­
tigkeit gewahre bleibt. 

Zwar besitzt im allgemeinen kein Arbeitnehmer 
einen unmittelbaren Anspruch auf Beförderung 
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(BAG, BB 1979, S. 373; LAG Berlin, NZA 1994, S. 
528). Nach Art. 33 Abs. 2 GG, nach dem jeder 
Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fach­
lichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentli­
chen Amt hat, ist der Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes - gleichermaßen bei einer Einstellung wie 
bei einer Beförderung- gehalten, den ihm zustehen­
den Ermessensspielraum frei von ermessenswidrigen 
Erwägungen auszuschöpfen. Allein das Vorliegen ei­
nes Ermessensfehlers führt noch nicht zu einem An­
spruch auf Beförderung. Dieser besteht nur in einem 
solchen Ausnahmefall, in dem das Ermessen dahin 
reduziert ist, daß jede andere Entscheidung des Ar­
beitgebers ermessensfehlerhaft wäre. 

Eine solche Einschränkung des Ermessens wird 
durch § 8 Abs. 2 LGG bewirkt. Wenn zwei Bewerber 
gleich qualifiziert sind, kann der Arbeitgebergrund­
sätzlich frei bestimmen, welchen Bewerber er aus­
wählt. Durch die Regelung in § 8 Abs. 2 LGG wird 
das Ermessen der auswählenden Verwalrung dahin­
gehend beschränkt, daß die Entscheidung zugunsten 
der Frau getroffen wird, sofern die dort genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind und nicht im Einzelfall 
eine andere Entscheidung geboten ist. 

b) Die genannte Regelung ist mit Art. 3 Abs. 2 
und Art. 3 Abs. 3 GG vereinbar. Die Kammer 
schließt sich insoweit den überzeugenden Ausfüh­
rungen des Bundesarbeitsgerichts im Beschluß vom 
22.6.1993 (AZR 590/92), mit dem der Europäische 
Gerichtshof zur Vorabentscheidung über die Verein­
barkeit der Quotenregelung des§ 4 Abs. 2 LGG-Bre­
men mit europäischem Recht angerufen worden ist, 
an. 

Nach Art. 3 Abs. 2 GG sind Männer und Frauen 
gleichberechtigt. Art. 3 Abs. 3 GG verbietet unter 
anderem eine Diskriminierung wegen des Ge­
schlechts. Wie auch das Bundesarbeitsgericht ist die 
Kammer der Überzeugung, daß der systematische 
Zusammenhang der beiden Absätze für einen weiter­
gehenden Regelungsgehalt des Art. 3 Abs. 2 GG 
spricht. Würde sich diese Regelung ebenfalls in ei­
nem Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts 
erschöpfen, wäre eine der beiden Normen überflüssig 
(BAG, a.a.O., Entscheidungsgründe, S. 22). Art. 3 
Abs. 2 GG enthält damit ein eigenständiges, auf 
Gleichberechtigung gerichtetes Prinzip. Eine Rege­
lung, die eine von der Qualifikation abhängige Frau­
enquote vorsieht, wird von dieser Zielvorgabe auch 
gedeckt. Die hierdurch auftretende Kollision zum 
Diskriminierungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 GG ist 
durch die Herstellung praktischer Konkordanz zu 
lösen. Dies erfordert nach dem Bundesarbeitsgericht 
(a.a.O., S. 23 ff.) die Prüfung, ob die Quotenregelung 
- hier des § 8 Abs. 2 LGG-Berlin - eine noch 
verhältnismäßige Begrenzung des Verbots der Diskri-
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minierung wegen des Geschlechts aus Art. 3 Abs. 3 
GG darstellt. Die dort enthaltene Regelung ist so­
wohl geeignet als auch erforderlich, um bestehende 
faktische Nachteile, die gegenüber Frauen auftreten, 
auszugleichen. Es bestehen aber auch keine Beden­
ken an der Verhältnismäßigkeit von§ 8 Abs. 2 LGG 
im engeren Sinne. Zum einen führt die Regelung 
aufgrund der Ankoppelung an die Qualifikation der 
Bewerber ohnehin nicht generell dazu, daß männli­
che Bewerber nicht gefördert werden können. Schüt­
zenswert ist nur der qualifiziertere von zwei Bewer­
bern. Dessen Anspruch auf Beförderung wird durch 
§ 8 Abs. 2 LGG nicht beeinträchtigt. 

Zum anderen ermöglicht es die streitbefangene 
Regelung, zur Wahrung der Gerechtigkeit im Einzel­
fall von der Grundregel der Beförderung abzuwei­
chen und die Stelle mit dem männlichen Mitbewer­
ber zu besetzen. 

c) Darüber hinaus widerspricht § 8 Abs. 2 LGG 
nicht Art. 2Abs. 1 und Abs. 4 der Richtlinie des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften zur Verwirkli­
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zu 
Beschäftigung, zu Berufsausbildung und zum beruf­
lichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedin­
gungen vom 9.2.1976 (76/207 /EWG; im folgenden: 
Richtlinie). 

Danach beinhaltet der Grundsatz der Gleichbe­
handlung i.S. der nachstehenden Bestimmungen, 
daß keine unmittelbare oder mittelbare Diskrimi­
nierung aufgrund des Geschlechts erfolgen darf. 
Nach Art. 2 Abs. 4 steht die Richtlinie nicht den 
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit 
für Männer und Frauen, insbesondere durch Besei­
tigung der tatsächlich bestehenden Ungleichheiten, 
entgegen. 

Nach Überzeugung der Kammer ist § 8 Abs. 2 
LGG-Berlin mit Art. 2 Abs. 1 und 4 der Richtlinie 
vereinbar. Aus der vom Europäis~hen Gerichtshof 
in seiner Entscheidung vom 17.10.1995 vorgenom­
menen Auslegung von Art. 2 Abs. 1 und 4 der 
Richtlinie (EuGH, C 450/93) ergibt sich nicht, daß 
Quotenregelungen schlechthin mit europäischem 
Recht nicht zu vereinbaren sind. Nach der Entschei­
dung des Europäischen Gerichtshofs verstößt § 4 
Abs. 2 LGG-Bremen gegen Art. 2 Abs. 1 und 4 der 
Richtlinie. 

Im Gegensatz zu§ 8 Abs. 2 LGG-Berlin sieht§ 4 
Abs. 2 LGG-Bremen eine zwar leistungsbezogene, 
dann aber - bei gleicher Qualifikation der Bewerber 
- automatische Beförderung der Frau vor. In§ 8 Abs. 
2 LGG-Berlin ist hingegen, wie bereits ausgeführt, 
eine Härtefallklausel enthalten. 

Aus den Entscheidungsgründen des Europäi­
schen Gerichtshofs (S. I 7 und 8) kann nicht entnom-
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men werden, daß leistungsabhängige Quotenrege­
lungen stets gegen Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie ver­
stoßen. 

Soweit der Europäische Gerichtshof ausführt, daß 
eine nationale Regelung, die den Frauen bei Ernen­
nung oder Beförderung absolut und unbedingt den 
Vorrang einräumt, über eine Förderung der Chan­
cengleichheit hinausgeht und damit die Grenzen der 
in Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie vorgesehenen Ausnah­
me überschreitet (Ziff. 22 und 24), wird damit ledig­
lich die vom Bundesarbeitsgericht vorgelegte Frage 
zur Vereinbarkeit von§ 4 Abs. 2 LGG-Bremen mit 
der Richtlinie beanrwortet. Der Europäische Ge­
richtshof verneint die gestellte Frage bei einer „sol­
chen Regelung" (Ziff. 23), die den weiblichen Bewer­
bern „automatisch den Vorrang" bei der Beförderung 
einräumt (Ziff. 24). Auf den vorliegenden Fall ist die 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs man­
gels Identität der zu beurteilenden nationalen Rege­
lung nach dem Landesgleichstellungsgesetz nicht 
übertragbar. 

Die Regelung des § 8 Abs. 2 LGG-Berlin läßt 
auch eine Auswahlentscheidung zugunsten des 
männlichen Bewerbers zu. Die streitbefangene Quo­
tenregelung verhindert, daß ein Arbeitgeber bei sei­
ner Auswahlentscheidung zwischen einem männli­
chen Bewerber und einer weiblichen Bewerberin 
auch weiterhin einen männlichen Bewerber aus­
wählt, ohne dies an Gerechtigkeitsüberlegungen 
und eine Abwägung im Einzelfall anknüpfen zu 
müssen. 

Damit ist § 8 Abs. 2 LGG-Berlin mit Art. 2 Abs. 
1 und 4 der Richtlinie in der vom Europäischen 
Gerichtshof vorgenommenen Auslegung vereinbar. 

2. Ausgehend von diesen Maßstäben ist der An­
spruch der Klägerin auf Beförderung im vorliegenden 
Fall zu bejahen. Die Klägerin hat in ausreichender 
Weise dargelegt, daß sie zumindest die gleiche Qua­
lifikation aufweist wie der ausgewählte männliche 
Mitbewerber. 
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a) Die Klägerin hat schlüssig geschildert, daß sie 
das nach der Stellenausschreibung geforderte Anfor­
derungsprofil erfüllt. Nach dem insoweit von dem 
Beklagten nicht weiter bestrittenen Vortrag weist die 
Klägerin die norwendigen Verwaltungskenntnisse 
ebenso auf wie Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Kulturorganisaton. Auch die weiteren Anforderun­
gen nach der Stellenbeschreibung werden von der 
Klägerin erfüllt. 

b) Demgegenüber hat der Beklagte nicht hinrei­
chend dargelegt, daß der ausgewählte Mitbewerber 
B. besser qualifiziert ist als die Klägerin. 

aa) Eine solche bessere Qualifikation ergibt sich 
insbesondere nicht aus dem von dem Beklagten ge­
schilderten Verlauf der Vorstellungsgespräche. Die 
Einlassungen des Beklagten lassen nicht ausreichend 
erkennen, aus welchen konkreten Umständen eine 
bessere Qualifikation des Mitbewerbers B. folge. So­
weit sich der Beklagte darauf beruft, den Vorstel­
lungsgesprächen hätte jeweils die gleiche Struktur 
zugrunde gelegen, wird daraus und aus der eher 
pauschalen Schilderung der - streitigen -Anrworten 
der Klägerin keine bessere Qualifikation des Mitbe­
werbers deutlich. 

66) Auch der weitere Vortrag des Beklagten ist 
nicht ausreichend, um eine bessere Qualifikation des 
ausgewählten Mitbewerbers B. zu untermauern. Der 
Beklagte hat vor allem nicht vorgetragen, ob Herr B. 
ebenfalls eine sehr gute dienstliche Beurteilung erhal­
ten hat. Ferner hat der Beklagte nicht begründet, 
welche konkreten und nachvollziehbaren Erwägun­
gen es ausnahmsweise entbehrlich gemacht haben 
könnten, auf eine Auswertung der dienstlichen Beur­
teilungen der Bewerberinnen und Bewerber zu ver­
zichten. 

Die Beiziehung der Personalakten wäre nach 
Überzeugung der Kammer erforderlich gewesen, um 
sich ein Bild von der Qualifikatio_n der Bewerberin­
nen und Bewerber zu machen. 

Soweit Beamte in einem Auswahlverfahren be­
troffen sind, ist die Erforderlichkeit der Beiziehung 
von Personalakten anerkannt (OVG Berlin vom 
30.12.1994, 4 S 332/94); sie folgt aus Art. 33 Abs. 
2 GG. Aber auch im Bereich der Angestellten ist 
diese Norm zu beachten. Dem in Art. 33 Abs. 2 GG 
zugrunde liegenden Leistungsprinzip wird der Ar­
beitgeber grundsätzlich nur dann gerecht, wenn er 
bei einer Beförderung auf die Personalakten der im 
öffentlichen Dienst beschäftigten Arbeitnehmer zu­
rückgreift und diese in seine Entscheidungsfindung 
einbezieht; dies gilt insbesondere für die in den 
Personalakten enthaltenen dienstlichen Beurteilun­
gen. 

Mitgeteilt von Gisela Ludewig, Berlin 
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